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L10017 Gemeindeordnung Gemeindeaufsicht Gemeindehaushalt Tirol

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

GdO Tir 1966 §46;

VwGG §27;

Rechtssatz

Wegen Verletzung der Entscheidungsp6icht durch den Gemeindevorstand (hier: Stadtrat Lienz) ist vor Erhebung einer

Säumnisbeschwerde an den VwGH ein Devolutionsantrag an den Gemeinderat zu stellen.

Schlagworte

Anrufung der obersten Behörde Verletzung der Entscheidungspflicht Diverses Zurückweisung - Einstellung
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